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Antrag 
- öffentlich - 

AT-4/26/31 

Antragsteller Fraktionen KAH und 
SPD 

 
 
 
 
Gemeinde 
Höchst i. Odw. 

Datum 27. April 2026 
 
Beratungsfolge Termin TOP 
Gemeindevertretung 18.05.2026  
Gemeindevertretung 01.06.2026  

 
Betreff: 
Bildung von Ausschüssen gemäß § 62 Abs. 1 HGO 
- Gemeinsamer Antrag der KAH- und SPD-Fraktion 
 
Sachdarstellung: 
Gemäß § 62 Abs. 1 Hessische Gemeindeordnung (HGO) kann die Gemeindevertretung zur Vorbe-
reitung ihrer Beschlüsse Ausschüsse aus ihrer Mitte bilden und Aufgaben, Mitgliederzahl sowie             
Besetzung der Ausschüsse bestimmen. Ein Finanzausschuss ist zu bilden. Die Ausschüsse haben 
über ihre Tätigkeit in der Gemeindevertretung Bericht zu erstatten. Die Gemeindevertretung kann 
jederzeit Ausschüsse auflösen und neu bilden. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Es werden folgende Ausschüsse der Gemeindevertretung für die Wahlzeit 2026 – 2031 gebildet: 
 
   Haupt- und Finanzausschuss 
   Ausschuss für Soziales, Sport, Kultur und Integration 
   Ausschuss für Bauen, Planen, Umweltschutz und Mobilität 
 
2. Die Zahl der Mitglieder der Ausschüsse beträgt jeweils 7. 
 
3. Die Zusammensetzung der Ausschüsse erfolgt nach dem Stärkeverhältnis der Fraktionen im  
   Wege des Benennungsverfahrens gemäß § 62 Abs. 2 HGO. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Röttger gez. Amos 
Detlef Röttger Karl-Heinz Amos 
Vorsitzender KAH-Fraktion Vorsitzender SPD-Fraktion 
 

 
 




